
Gemeinde Wahlen, Mutation „Turnplatzweg“ zum Gesamt Bau- und Strassenlinienplan 
Siedlung 
 

Beschluss 

://: 1. Die von der Einwohnergemeindeversammlung Wahlen am 12. Juni 2017 
beschlossene Mutation „Turnplatzweg“ zum Gesamt Bau- und Strassenlinienplan 
Siedlung wird gestützt auf § 2 RBG im Sinne der Erwägungen mit nachstehender 
Ausnahme genehmigt und damit allgemeinverbindlich erklärt. 
 
Ausnahme: 
Von der Genehmigung ausgenommen und zur Überarbeitung zurückgewiesen wird 
die Baulinie auf den Parzellen Nrn. 965 und 968, soweit sie weniger als 3.0 m 
Abstand zur Strassenlinie aufweist. 

 


